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Medienmitteilung 

 
Verpflichtungskredit zur Sanierung von Kugelfängen 

 
Der Bürgergemeinden und Waldeigentümer Verband Kanton Solo-
thurn BWSo begrüsst die Absicht des Kantons, den Einbau von 
künstlichen Kugelfängen bei Schiessanlagen finanziell zu unterstüt-
zen, da sich die Mehrzahl der Kugelfänge im Waldareal befindet. Der 
BWSo fordert aber die Mitglieder des Kantonsrates auf, dem Antrag 
der UMBAWIKO zu folgen und auch diejenigen Gemeinden zu un-
terstützen, welche die Massnahme bereits vor 2006 vollzogen haben. 
Es kann nicht sein, dass Gemeinden, welche frühzeitig Massnahmen 
zum Schutz der Umwelt ergriffen haben, nun bestraft werden. Der 
BWSo verlangt (wie die UMBAWIKO) deshalb, dass der beantragte 
Verpflichtungskredit von 2.6 Mio. auf 3 Mio. Franken aufgestockt 
wird. 
 
Kugelfänge im Wald sind eine Hypothek für die Waldeigentümer. Deshalb 
hat der BWSo ein grosses Interesse und begrüsst eine Sanierung dieser be-
lasteten Standorte im Namen aller seiner betroffenen Mitglieder. Die Sanie-
rungskosten dürfen aber die Waldeigentümer nicht belasten und müssen durch 
die öffentliche Hand und die Nutzniesser getragen werden. Mit der Vorlage 
geht es in dieser Phase noch nicht um die eigentliche Sanierung, sondern um 
die Erfüllung von Voraussetzungen, damit der Bund den Gemeinden und 
Schiessvereinen später die Sanierung der Anlagen zu 40 % subventioniert. 
Deshalb hat der Kanton einen Verpflichtungskredit von 80 % der Sanierungs-
kosten oder 2.6 Mio. Franken zugestimmt. Die UMBAWIKO beantragte dar-
über hinaus, den Kredit um 400 000 Franken aufzustocken. Damit sollten 
Beiträge der öffentlichen Hand auch für jene 11 Anlagen im Kanton ausge-
richtet werden, welche bereits vor dem 1. November 2006 saniert worden 
waren und eigentlich nicht mehr beitragberechtigt wären. Damit würden die 
vorbildlichen Vorleistungen dieser Anlagenbetreiber honoriert und somit den 
anderen gleichgestellt. 
Die kantonsrätliche Finanzkommission hat den Antrag der UMBAWIKO um 
Aufstockung aber abgelehnt. Der BWSo fordert deshalb im Hinblick auf eine 
Gleichbehandlung aller Schiessanlagen, dass der Verpflichtungskredit auf der 
von der UMBAWIKO beantragten Höhe von 3 Mio. Fr. gesprochen wird. 
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